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Öffentliche Kundmachung

Rassach, am 23.03.2011

Gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967, LGBI. Nr. 115, in der derzeit
geltenden Fassung, wird kundgemacht:

VERORDNUNG

Der Gemeinderat der Gemeinde Rassach hat in seiner Sitzung am 21.03.2011 beschlossen,
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis,
nachstehende Angelegenheiten gemäß § 43 Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung
1967 idgF dem Gemeindevorstand zu übertragen:

1. der Erwerb und die Veräußerung von beweglichen Sachen im Rahmen des
Voranschlages bis zu einem Betrag von drei Prozent der Gesamteinnahmen des
ordentlichen Gemeindevorschlages des laufenden Haushaltsjahres;

2. die Vergabe von Bau-, Liefe r- und Dienstleistungsaufträgen im Rahmen es
Voranschlages, wenn die Kosten (bei regelmäßig wiederkehrenden Vergaben die
jährlichen Kosten) drei Prozent der Gesamteinnahmen des ordentlichen
Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigen;

3. die Gewährung von Subventionen im Rahmen des Voranschlages im Einzelfall bis zu
einem Betrag von 0,2 Prozent der Gesamteinnahmen des ordentlichen
Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres, höchstens jedoch € 10.000,00;

4. das Einschreiten bei Gerichten und Verwaltungsbehörden, sofern dies nicht zur
laufenden Verwaltung (§ 45 Abs. 2 lit. c) gehört, die Bestellung von Rechtsvertretern
sowie Stellungnahmen im Anhörungsverfahren in bestimmten Angelegenheiten;

5. der Abschluss und die Auflösung von Miet- und Pachtverträgen;

6. die Gewährung von Gehaltsvorschüssen bis zu drei Monatsbezügen.

Diese Verordnung tritt gemäß § 92 der Steiermärkischen Gemeindordnung 1967 idgF mit
dem auf den Ablauf der 2-wöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister:

(Reg.-Rat Gernot Becwar)

Angeschlagen am: 24.03.2011

Abgenommen am: 08.04.2011

Parteienverkehr: Dienstag und Donnerstag von 7:30 bis 12:00 uhr lind von 13:00 bis IS:30 Uhr, Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr

Bürgermeistersprechtag: nach telefonischer Verein ba rllng 0664/410 SO97
ß.1l1kverbindung: Steiernürkische Sp.ukasse. BLZ: 20SIS. KIO.-Nr.: OS900-001495, DVR-Nr.: 04889S0, UID-Nr. ATUS94+70SS


